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Deutsches Transplantationsgesetz 1997



Gesetzgeber- TPG
Bundesärztekammer - Richtlinien

StäKO
Ständige Kommisssion Organtransplantation



DSO, Eurotransplant

� T   

Koordinierungsstelle

Vermittlungsstelle



Prüfungs- und Überwachungskommission
(BÄK, DKG, GKV -Spitzenverband)

� T   

Koordinierungsstelle

kontrolliert durch 
Überwachungskommission Vermittlungsstelle

kontrolliert durch 
Prüfungskomission



47 Transplantationszentren
in Deutschland

Wartelisten
Niere
Leber
Herz
Lunge
Bauchspeicheldrüse
Darm



EU Richtlinie 2010 / 45

John Dalli
EU Kommissar





Kennzahlen Deutschland 2012

Es sterben jährlich mehr als 2.000 Patienten
(d.h. alle 4 Stunden ein Patient), 

denen man mit einer Transplantation 
gut hätte helfen können!



Outcome nach Nierentransplantation

Deutschland: 5-Jahres Organüberleben 72.7%
International: 5-Jahres Organüberleben 78,1%



Vorschläge der deutschen 
Transplantationsgesellschaft

Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die 
postmortalen Organspende
(Spenderegelung, Hirntoddiagnostik, Meldewesen, Vergütung)

Bestmögliche Absicherung der Lebendorganspender 

Stärkung der Position des Transplantationsbeauftragten

Strukturierung und Finanzierung der Nachsorge nach 
Transplantation



Novellierung des Transplantationsgesetzes
Einführung der Entscheidungslösung

.



Einführung der Entscheidungslösung

T



Transplantationsbeauftragte

BT-Drucksache 17/9773

§ 9b Transplantationsbeauftragte
(1) Die Entnahmekrankenhäuser bestellen mindestens einen
Transplantationsbeauftragten , der für die Erfüllung seiner Aufgaben
fachlich qualifiziert ist. Der Transplantationsbeauftra gte ist in
Erfüllung seiner Aufgaben unmittelbar der ärztlichen Leitung des
Entnahmekrankenhauses unterstellt . Er ist bei der Wahrnehmung
seiner Aufgaben unabhängig und unterliegt keinen Weisungen .



Absicherung Lebendspender

BT-Drucksache 17/9773

„(1a) Spender von Organen oder Geweben (Spender) haben bei ei ner nach
den §§ 8 und 8a des Transplantationsgesetzes erfolgenden Spe nde von
Organen oder Geweben zum Zwecke der Übertragung auf Versiche rte
(Entnahme bei lebenden Spendern) Anspruch auf Leistungen d er
Krankenbehandlung. Dazu gehören ambulante und stationäre Behandlung
der Spender, die medizinisch erforderliche Vor- und Nachbetreuung ,
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sowie die Erstattung des
Ausfalls von Arbeitseinkünften als Krankengeld nach § 44a und
erforderlicher Fahrkosten ; dies gilt auch für Leistungen, die über die
Leistungen nach dem Dritten Kapitel dieses Gesetzes, auf die ein Anspruch
besteht, hinausgehen, soweit sie vom Versicherungsschutz des Spenders
umfasst sind. Zuzahlungen sind von den Spendern nicht zu leisten .



Nachsorge nach Transplantation

§ 116b SGB V Ambulante spezialfachärztliche Versorgung

1) Die ambulante spezialfachärztliche Versorgung umfasst die
Diagnostik und Behandlung komplexer, schwer therapierbar er
Krankheiten, die je nach Krankheit eine spezielle Qualifik ation, eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit und besondere Ausstatt ungen
erfordern. Hierzu gehören nach Maßgabe der Absätze 4 und 5
insbesondere

n) Versorgung von Patienten vor oder nach Organtransplanta tion und
von lebenden Spendern
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Freitag, 20. Juli 2012 - Süddeutsche Zeitung
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Verstösse gegen Richtlinien
in der Transplantationsmedizin

.



Verstösse gegen Richtlinien
in der Transplantationsmedizin



Anklage wegen Tötungsdelikt

.



Anklage wegen Tötungsdelikt

.
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Reaktionen auf die Vorfälle

Spitzengespräch im Bundesgesundheitsministerium am 27. August 2012:



Öffentliche Arbeit der Prüfungskommission

Tabellarische Publikation von 119 "Allokationsauffälligkeiten" in den Jahren 
2002 bis 2012 durch die Prüfungskommission



15. Mai 2013 - Publikation des Berichtes der 
Mühlbacherkommission

Konsequente Prüfung aller Lebertransplantationen in Bayern (5 Zentren)
2007 bis 2012 (896 Lebertransplantationen) im Kollegialsystem 

Bewertung der unterschiedlichen Strukturen und Aktivitäten

Klassifizierung der findings (71 Richtlinienverstöße + 15 Auffälligkeiten) von 
systematischer Probenmanipulation bis reine Auffälligkeit.

Klare Empfehlung zur strukturellen Neuordnung der Lebertransplantation in 
Bayern und Überarbeitung der Richtlinien:
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Vertrauensstelle

.

vertrauensstelle_transplantationsmedizin@baek.de



Erneute Änderungen im TPG

Hauptpunkte:

Wartelistenmanipulationen jetzt als Straftat geregelt
Richtlinienänderungen unter Genehmigungsvorbehalt des BMG
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Änderung der Tx-Richtlinien

Bisherige Kernpunkt:

Mehraugenprinzip
mit klarer Definition
der Verantwortung

Zukünftiger Schwerpunkt:

Neuausrichtung der 
Richtlinien in Bezug auf 
Vorgaben des TPGs

Erfolgsaussicht und 
Dringlichkeit



Deutsche Transplantationsgesellschaft

- StäKO - Änderung der Richtlinien
- Neu: Bekanntmachung der Richtlinienentwürfe

- BMG - Entwicklung eines Transplantationsregisters

- BÄK - Zusatzbezeichnung Transplantationsmediziner/-in

- ET - Abgleich der Informationen 

Distanzierung von Fehlverhalten - Ruhen von Mitgliedschaften

Diskussion ethischer Grundlagen in der Transplantationsmedizin
Neuabfassung des Transplantationskodexes



DTG Transplantationskodex



Neuorganisation der DSO

.

Interimsvorstand 2013

Dr. Rainer Hess



Rückgang der Organspenden

.



Rückgang der Organspenden



Transplantation rettet Leben



Vielen Dank für Ihr Interesse



MELD Score
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